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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

03.10.1977 

Geschäftszahl 

1021/77 

Rechtssatz 

Die längere Abwesenheit des versetzten Beamten von seiner Wohnung (täglich 2 Stunden Reisezeit mehr) stellt 
keinen wesentlichen Nachteil im Sinne des § 67 Abs 6 DP dar. 


